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Nutzungs- und Ausstattungsrahmen für 
die Bike und Ride Anlage am Bahnhof in 
Havixbeck 
 

Am Havixbecker Bahnhof soll eine Bike und Ride Anlage („Leezenbox“) errichtet werden. Für die Er-

stellung der Ausschreibung zum Bau der „Leezenbox“ wird dieser Nutzungs- und Ausstattungsrahmen 

zu Grunde gelegt.  

Nutzungskosten 
Kostenfreie Nutzung der Fahrradabstellplätze ohne Mietgebühren. 

Schließsystem 

Zugang für Nutzer der Abstellanlage 
Der Zugang zur Abstellanlage erfolgt mit einer Chipkarte (in Bankkarten- bzw. ID-1-Format) oder ei-

ner ähnlichen, RFID-gestützten, elektronischen Schließtechnik. Die Chipkarten werden durch die Ge-

meindeverwaltung gegen eine Pfandgebühr i. H. v. 30 € ausgehändigt. 

Fahrräder sollen nicht länger als eine Woche am Stück dort abgestellt werden. Dies wird im Bedarfs-

fall über die Chipkartennutzung und ergänzende (sporadische) vor Ort Prüfung kontrolliert. Dies soll 

sicherstellen, dass möglichst viele Radfahrende von der „Leezenbox“ Gebrauch machen können. 

Nach Aufforderung durch die Verwaltung sollen dauerhaft abgestellte Fahrräder (z. B. „Schrotträ-

der“) durch den Benutzer abgeholt werden. 

Im Bedarfsfall, u. a. bei Verlust, können Chipkarten oder ähnliche Zugangsmedien durch die Verwal-

tung gesperrt werden. 

Die Anzahl der Chipkarten wird zunächst auf die Anzahl der Stellplätze in der „Leezenbox“ begrenzt 

sein und später bis zum Erreichen einer regelmäßigen Vollauslastung gesteigert. 

Chipkarten, die länger als vier Wochen nicht genutzt werden, werden gesperrt und können auf An-

trag wieder entsperrt werden.  

Weitere Ausstattungsmerkmale 
Anbringung einer Informationstafel 
Zum Beispiel für: Aushangfahrpläne, Tarifbedingungen, Nutzungsbedingungen und Umgebungspläne.  

Beleuchtung 
Aus Gründen der Verkehrssicherheit und der sozialen Kontrolle muss die Abstellanlage innen und an 

den Ein- bzw. Ausgängen ausreichend beleuchtet sein. Innerhalb der Anlage soll die Beleuchtung per 

Präsenzmelder gesteuert sein, um Strom zu sparen. 

Barrierefreiheit 
Stufenfreiheit, Wegeleitung für Sehbehinderte und Berücksichtigung des Zwei-Sinne-Prinzips. 
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Sitzgelegenheit 
Eine Sitzgelegenheit ist außerhalb und direkt neben der Anlage (oder in unmittelbarer Nähe) in Form 

einer Sitzbank anzubringen.  

Kameraüberwachung 
Die Diebstahl- und Vandalismusprävention erfolgt anhand einer Kameraüberwachung nach DGSVO. 
 

Schließfächer mit Stromanschluss 
Schließfächer, welche jeweils über einen Stromanschluss verfügen, mit einer PIN abgeschlossen wer-

den können (ähnlich wie in der Anlage an der Hauptstraße) und mit denen auch Akkus von Elektro-

fahrrädern geladen werden können. Die Schließfächer sollen im Bedarfsfall (z. B. bei PIN-Verlust) mit 

einer Master-PIN geöffnet werden können. 


